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Vereinbarung des Ablaufplans
Der vereinbarte Ablaufplan sieht die Festle­
gung der folgenden Termine vor:

�� Zeitpunkt der Vorlage eines Nachweisplans 
(optional)

�� Termine für Zwischenabstimmungen (optional)
�� geplanter Zeitpunkt der Vorlage der Nachwei­
se und Erklärungen (Gesamtdokumentation)

�� geplanter Zeitpunkt der Inbetriebnahmege­
nehmigung.

Werden vereinbarte Termine vom Antragsstel­
ler nicht eingehalten, erhält dieser vom EBA 
eine entsprechende Terminwarnung. Meldet 
der Antragssteller Abweichungen vom verein­
barten Terminplan, so wird ein neuer Ablauf­
plan mit dem EBA vereinbart.

Nachweisplan
Wenn die NNTR-Listen ergänzt werden sollen, 
wird zwischen Antragssteller und EBA ein pro­
jektspezifischer Nachweisplan abgestimmt. 
Im Falle der Zulassung des Nebenfahrzeuges 
Universal Tamper 4.0 kam die EBA-Checkliste 
zum Zeitpunkt der Antragsstellung zur An­
wendung.

Abb. 4: Zugordnung für die fahrtechnische Prüfung des Nebenfahrzeuges mit Messwagen der ÖBB und Lokomotive
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EG-Prüferklärung mit technischem Dossier
Um ein sicheres kompatibles europäisches 
Bahnsystem zu realisieren, wurden die TSI 
eingeführt. Diese sind technische Vorschriften 
mit Gesetzescharakter. Die EIGV überführt die 
europäische Vorgabe in nationales Recht. Im 
Jahr 2020 wird dies z. B. in Deutschland und 
Österreich vollständig erfolgen. Nach dem 
Übergang in nationales Recht müssen sich 
die I-DeBos in zertifizierte DeBos umwandeln. 
Andere Länder wie z. B. die Niederlande haben 
diesen Übergang bereits 2019 vollzogen. Die 
Anmeldung und Erteilung der Inbetriebnah­
megenehmigung erfolgt dann durch die eu­
ropäische Eisenbahnagentur ERA (European 
Railway Agency). Die Einhaltung der TSI wird 
von NoBos überprüft und in einer sogenann­
ten EG-Prüfbescheinigung attestiert. Diese 
Bescheinigung bildet die Grundlage für die 
EG-Prüferklärung. Mit dieser beantragt der 
Fahrzeughersteller die Inbetriebnahmegeneh­
migung beim EBA. Die zu erfüllenden Anfor­
derungen bilden sich in der Anforderungsliste 
des EBA ab.
Bei der Zulassung eines neuen Nebenfahr­
zeuges sind vor allem die notwendigen Un­
tersuchungen durch nach EN  17025 akkre­
ditierte Prüfstellen umfangreich, aufwendig 
und teuer. Dazu zählt die Ermittlung der fahr­
technischen Eigenschaften nach EN  14363 
(Abb. 4 und 5). 
Für die fahrtechnische Prüfung, die in der Ge­
raden und in Bögen auf Gleisen mit definier­
ten Gleisfehlern erfolgt, werden viele Fahrten 
durchgeführt. Dazu müssen sowohl der Wa­
genkasten als auch die Drehgestelle mit zahl­
reichen Sensoren bestückt werden.
Umfangreich und aufwendig sind auch der 
Nachweis des Leistungsvermögens der Brems­

einrichtung nach EN 13452 sowie die Einhal­
tung der EMV-Anforderungen nach EN 50121 
und der Brandschutzanforderungen nach 
EN 45545.

NNTR-Konformitätserklärung
Die Maschine wurde konform nach EN 14033-
1, -2 und -3 gebaut. Die technische Kompa­
tibilität zu den angewendeten nationalen 
Vorschriften (NNTR) bewertete die projektun­
abhängige Organisation HHC/DRS Inspecties 
BV (I-DeBo) und stellte in der Folge eine NNTR-
Konformitätsbescheinigung aus. Die Anfor­
derungen und Festlegungen der in der ver­
einbarten Check-Liste bzw. im Nachweisplan 
referenzierten und angeführten Regelwerke 
wurden auf Vollständigkeit und Kohärenz ge­
prüft. Der Nachweisplan gliedert sich in rund 
20 Fachgebiete, es kommen für Nebenfahrzeu­
ge über 70 relevante nationale Vorschriften zur 
Anwendung.

Erklärung zur Einhaltung  
der Gemeinsamen Sicherheitsmethoden
Die Gemeinsamen Sicherheitsmethoden 
(CSM) wurden von der Europäischen Kom­
mission auf Basis des Artikels 6 der Richtlinie 
2004/49/EG über die Eisenbahnsicherheit er­
lassen.
Auf Grundlage der Durchführungsverordnung 
(EU) 402/2013 und der nachfolgenden rele­
vanten Änderungen der Durchführungsver­
ordnung (EU) 1136/2015 (CSM-RA) wurde eine 
Sicherheitsbewertung durchgeführt. Es wurde 
eine Risikoanalyse des ArbeitnehmerInnen­
schutzes für Gleisbaumaschinen nach Vorlage 
des R19-Dokuments erstellt [6]. Dieses findet 
sowohl in Deutschland als auch Österreich 
Anwendung. Der Nachweis der Technisch-

Funktionalen Sicherheit wurde auf der Basis 
der Sicherheitsrichtlinie Fahrzeug (SIRF) des 
EBA erstellt. Die Erklärung zur Einhaltung der 
Gemeinsamen Sicherheitsmethoden wurde 
von der unabhängigen Risikobewertungsstel­
le der Firma HHC/DRS Inspecties BV geprüft. 
Im Rahmen der Sicherheitsbewertung wur­
den sowohl die Eignung der Anwendung des 
Risikomanagementprozesses des Fahrzeug­
herstellers als auch die gewählten Sicherheits­
maßnahmen beurteilt. 

Arbeitsberechtigung und 
Arbeitsgenehmigung
Für die Arbeitsberechtigung wurde seitens 
der Deutschen Bahn AG (DB) ein zweistu­
figes Genehmigungsverfahren eingeführt 
(Ril  810.0901). Neben der Kompatibilitäts­
prüfung des Nebenfahrzeuges mit den spe­
zifischen Anforderungen der Infrastruktur für 
das Fahren in Transport- und Arbeitsstellung 
wurde die Einhaltung des betrieblich-techni­
schen Regelwerkes für Nebenfahrzeuge und 
schienengebundene Geräte mit den dazuge­
hörigen Modulen (Ril 931) bewertet. Die Abtei­
lung Schienenfahrzeugprüfung der DB erteilt 
im ersten Schritt eine Allgemeine Arbeitsbe­
rechtigung als grundsätzliche Zulassung zum 
Arbeiten. Um jedoch Arbeiten auf Baustellen 
der Infrastruktur der DB Netz AG ausführen zu 
dürfen, muss in der Folge die Arbeitsgenehmi­
gung erteilt werden.
Die Arbeitsberechtigung wurde anhand einer 
überprüften Checkliste abgearbeitet. Dies 
wurde zügig und kompetent umgesetzt. Teil­
weise ist die Überprüfung der technischen 
Anforderungen durch die DB mit der bereits 
erfolgten Prüfung durch das I-DeBo (konform 
zu EN 14033-2) redundant.

Anwenderfreigabe Arbeitsverfahren  
und Messtechnik / -verfahren
Eine wesentliche Voraussetzung für die Er­
teilung der Arbeitsberechtigung ist die so­
genannte Anwenderfreigabe für die Arbeits­
verfahren und Messtechnik / -verfahren. Die 
Stopfmaschine S7 PLS 16 4.0 ist für den Einsatz 
bei der DB Netz AG nach dem oberbautech­
nischen Regelwerk der DB zur Betriebserpro­
bung freigegeben.
Für die Anwenderfreigabe werden die Arbeits­
methodik der Maschine, wie z. B. im vorlie­
genden Fall das Stopfen, Heben und Richten, 
sowie die Messtechnik untersucht. Die neu 
entwickelte Maschine verfügt über eine Viel­
zahl von Innovationen, was die Messsysteme, 
die Ausführung der Arbeitsaggregate und die 
Computertechnik betrifft. Dies schlug sich in 
Planungsunsicherheit, geprägt durch neu ge­
stellte Forderungen während des Freigabepro­
zesses, nieder.

Zusammenfassung der Erfahrungen
Die Markteintrittsbarriere für Neuzulassungen 
von Nebenfahrzeugen liegt extrem hoch. Der 
Prüfumfang ist mit bis zu 300 zu berücksichti­

Abb. 5: Aufbau eines horizontal aufzeichnenden Beschleunigungssensors am Drehgestellrahmen
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genden Regelwerken beachtlich. Die Kosten für die Zulassung einer 
neuen Maschine betragen 15 % des Neuanschaffungswertes. Das EBA 
bietet eine hervorragende Zusammenstellung aller Anforderungen, 
der Ablauf und Umfang der Zulassung ist geregelt, es gibt keine Grau­
zonen, die Planungssicherheit ist hoch, die Zusammenarbeit kompe­
tent, zuverlässig und effizient. Der Bereich der technischen Einsatzge­
nehmigung für den Betrieb auf den Gleisen der DB ist ebenfalls durch 
eine klare und übersichtliche Vorgangsweise wie auch definierte Um­
fänge geregelt und effizient. 
Der Umfang für die arbeitstechnische Zulassung der Arbeitsweise 
und der Messsysteme der Stopfmaschine wurde nicht klar definiert, 
es wurden neue Forderungen während des Prüfprozesses gestellt. 
Der Zulassungsprozess für das Arbeiten der Maschine war durch man­
gelnde Planungs- und Kostensicherheit gekennzeichnet.  
Die europäische Zulassung mit ihrer hohen Markteintrittsbarriere 
schützt die etablierten Hersteller in Europa vor neuen Mitbewer­
bern und Herstellern aus China und anderen nichteuropäischen 
Ländern. Die hohen mit der Zulassung verbundenen Kosten wir­
ken sich nachteilig auf die Innovationsbereitschaft aus. Dies nährt 
den Trend, auf altbewährte, zugelassene Maschinen und Kompo­
nenten zu setzen. Die verschiedenen nach wie vor geltenden un­
terschiedlichen nationalen Regeln in Europa stellen ebenfalls ein 
großes Hindernis dar. � 
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„Industrie 4.0 –  
die Revolution am Gleisbau‟

Vorteile des patentierten voll­
hydraulischen S7 Stopfantriebes:

➜ Vollautomatisiertes Stopfen
➜ Optimale Verdichtung 
➜  Stopfaggregat nur beim Stopfen 

aktiv – 80 % reduzierter Verschleiß 
➜ Lärmreduktion –7 dBA
➜ Reduzierte Staubemissionen
➜ Geringer Wartungsaufwand
➜  Automatische Datenauswertung 

jeder Stopfung live auf PC oder 
Mobiltelefon
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